


Neue Bestimmungen – 
neues System

Aufgrund verschiedener Anpassungen  

in der Schweizer Gesetzgebung  

(TSV 916.401, Art. 16-18) wurde ein Ersatz 

der bestehenden Hundedatenbank notwen-

dig und von den Kantonen beschlossen.

AMICUS – die neue  
Hundedatenbank für  
die Schweiz 

Im Rahmen einer Private-Public-Partnership 

betreibt die Identitas AG ab dem 1. Januar 

2016 die neue Hundedatenbank AMICUS. 

Die Hundedaten und die Adressdaten der 

Hundehalter wurden per 31. Dezember 

2015 von ANIS in AMICUS übernommen.

Verantwortlichkeiten Zur Verbesserung der Datenqualität haben die  

Gemeinden bei Ihrer Erstregistrierung als Hundehalter und bei der Erfassung Ihrer  

Adressänderungen eine zentrale Rolle. Praktizierende Tierärzte sind für die Registrie-

rung Ihrer Hunde verantwortlich. Sie selbst haben auf www.amicus.ch Zugang zu Ihren 

Daten und zu denjenigen Ihrer Hunde.

Ihre Daten Wenn Sie bereits einen Hund haben, dann können Sie sich mit den 

Logindaten von ANIS auf AMICUS unter www.amicus.ch einloggen. Sie haben Zugriff auf 

Ihre Daten und können Ihren Meldepflichten nachkommen und z.B. einen Halterwechsel 

online vornehmen. 

Ihr erster Hund Besitzen Sie neu einen Hund? Dann lassen Sie sich bei 

Ihrer Gemeinde als Hundehalter auf AMICUS registrieren. Ihre Benutzerdaten und Ihr 

Passwort werden Ihnen daraufhin per Post zugestellt. Anschliessend können Sie sich auf 

AMICUS unter www.amicus.ch einloggen.

Chippen und Registrierung Falls Ihr Hund noch nicht auf AMICUS 

registriert ist, suchen Sie den Tierarzt auf und nehmen Sie unbedingt Ihre AMICUS  

Personen-ID mit. Der Tierarzt implantiert Ihrem Hund einen Mikrochip und registriert 

das Tier bei AMICUS. Bei einem importierten Hund kontrolliert er den bestehenden  

Mikrochip und registriert ihn als Import.  
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